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Dienstobliegenheitserklärung des Arbeitnehmers 
im privaten Einkommensschutz (SBU und NGF) – Einzelanmeldung im bestehenden bAV-
Gruppenvertrag 

zum Vertrag Nr.        bzw. Antrag vom        

bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 

Versicherungsnehmer/Arbeitgeber/Vertragspartner RFT 86 
Firma 

      

für die (Haupt)versicherte Person/den Versorgungsanwärter 
Familienname, Titel, Vorname 

      
 Geburtsdatum 

      

Wenn ein früherer Antrag auf Abschluss einer Versicherung im Rahmen des Einkommensschutz (z. B. Berufsunfähigkeits- oder Grund-
fähigkeitsversicherung) gestellt wurde oder ein früherer Antrag auf eine Versicherung bei der NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 
aus Gesundheitsgründen abgelehnt, zurückgestellt oder nicht zu normalen Bedingungen angenommen wurde, ist die NÜRNBERGER 
berechtigt, eine Gesundheitserklärung anzufordern. 

Hinweise: Versicherungsschutz ist nicht möglich, wenn Berufsunfähigkeit bzw. Invalidität bereits vor Versicherungsbeginn 
vorliegt und Sie zum Zeitpunkt dieser Erklärung nicht als Arbeitnehmer beim oben genannten Arbeitgeber beschäftigt sind. 

Die Risikoprüfung der NÜRNBERGER bewertet Ihre Angaben und unterstellt dabei, dass diese den Tatsachen entsprechen.  

Bitte beantworten Sie alle zum Ausfüllen und/oder Ankreuzen vorgesehenen Textfelder vollständig und richtig. Geben Sie auch 

solche Umstände genau an, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen, wie z. B. Ihren Namen oder Ihr Geburtsdatum. 

Unterzeichnen Sie die Dienstobliegenheitserklärung bitte nur dann, wenn die folgende Erklärung der (haupt)versicherten 

Person/des Versorgungsanwärters die Tatsachen in allen Punkten zutreffend wiedergibt. Nur so stellen Sie sicher, dass der 

Versicherungsschutz auch tatsächlich wirksam ist. Verletzen Sie diese vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die NÜRNBERGER 

unter Umständen je nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, ihn anfechten, kündigen oder ändern und ggf. 

Leistungen (auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle) verweigern. 

Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) auf den Folgeseiten. 

Fragen zu Berufs- und Freizeitrisiken 

Sind Sie im Beruf oder in der Freizeit Gefahren ausgesetzt (z. B. Umgang mit explosiblen oder radioaktiven   nein      ja 
Stoffen, Motorsportaktivitäten, Fallschirmspringen, Flugsport einschließlich Gleitschirmfliegen oder Hänge- 
gleiten, Kampfsport, Tauchsport, Reitsport oder Bergsport, ausgenommen Wandern)? 

Wenn ja: Welchen? 
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Fragen zum Gesundheitszustand 

• Sind Sie heute arbeitsunfähig bzw. krankgeschrieben oder bei Ihrem Arbeitgeber krank gemeldet?  nein      ja 

• Haben Sie derzeit oder hatten Sie in den letzten 2 Jahren vor dem Datum Ihrer Unterschrift   nein      ja 
mindestens eine Krankheit oder Verletzung, wegen der Sie insgesamt länger als 6 Wochen1)  
ärztlich oder therapeutisch (Heilpraktiker, Psychologen, Physio-, Psychotherapeuten) in Behandlung2)  
waren oder voraussichtlich sein werden? 

• Wurde bei Ihnen jemals eine Erwerbsminderung, Berufsunfähigkeit, ein Grad der Behinderung (GdB),   nein      ja 
ein Grad der Schädigungsfolgen (GdS), eine Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) oder ein Pflegegrad  
anerkannt oder haben Sie in den letzten 2 Jahren vor dem Datum Ihrer Unterschrift einen Antrag gestellt? 

1) Der Zeitraum von 6 Wochen bezieht sich jeweils auf die Behandlung einer Erkrankung oder einer Verletzung. Kürzere Behandlungen verschiedener Erkrankungen oder 
Verletzungen müssen nicht addiert werden. Konsultieren Sie im Zusammenhang mit einer Erkrankung oder Verletzung mehrere Ärzte oder Therapeuten (auch verschie-
dener Fachrichtungen), so ist das als eine Behandlung anzusehen. 
2) Mit „behandelt“ oder „Behandlung“ ist auch jede Art der medikamentösen Therapie (außer Verhütungsmittel) gemeint, also der Behandlung mit Medikamenten, die 
ärztlicherseits verordnet sind oder wurden, ebenso Nachsorgeuntersuchungen bei Tumorerkrankungen. 

Nicht angegeben werden müssen (in abschließender Aufzählung) Behandlungen wegen: 
• Atemwegsallergien (z. B. Heuschnupfen) ohne Asthma 
• Magen-, Darm- und Harnwegsinfekte, die folgenlos ausheilten • Nahrungsmittelunverträglichkeiten 
• Pilzerkrankungen (Nagelpilz, Fußpilz)  • Schwangerschaften, Maßnahmen in der Reproduktionsmedizin 
• Sportverletzungen, die ohne Folgen ausgeheilt sind • Über-/Unterfunktion der Schilddrüse 
• zahnärztliche Behandlungen  • Vorsorgeuntersuchungen (z. B. Hautkrebsvorsorge, gynäkologische  
• Erkältungskrankheiten, die folgenlos ausheilten (z. B. Erkältungsschnupfen,  Vorsorgeuntersuchung), die ohne krankhaften Befund blieben 

Halsentzündung, Nasennebenhöhlenentzündung, Kehlkopf- oder Luftröhren- • Operationen ohne Komplikationen und Folgen an Blinddarm, Mandeln 
entzündung, grippaler Infekt)  oder Nasenscheidewand 

 

 Erklärung zum Vertrag Nr. 
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Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungserklärung 
Die Regelungen des Versicherungsvertragsgesetzes, des Bundesdatenschutzgesetzes sowie anderer Datenschutzvorschriften ent-
halten keine ausreichenden Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Gesundheitsdaten durch Ver-
sicherungen. Um Ihre Gesundheitsdaten für diesen Antrag und den Vertrag erheben und verwenden zu dürfen, benötigt die jeweils 
vertragsführende Gesellschaft, die NÜRNBERGER Lebensversicherung AG, NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG, 
NÜRNBERGER Pensionskasse AG bzw. NÜRNBERGER Pensionsfonds AG – nachfolgend NÜRNBERGER genannt –, daher Ihre daten-
schutzrechtliche(n) Einwilligung(en). Darüber hinaus benötigt die NÜRNBERGER Ihre Schweigepflichtentbindungen, um Ihre 
Gesundheitsdaten bei schweigepflichtigen Stellen, wie z. B. Ärzten, erheben zu dürfen. Als Unternehmen der Lebensversicherung 
bzw. als Versorgungsträger benötigt die NÜRNBERGER Ihre Schweigepflichtentbindung ferner, um Ihre Gesundheitsdaten oder 
weitere nach § 203 Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen besteht, an andere Stellen, 
z. B. Ihren betreuenden Vermittler, unsere IT-Dienstleister und Rückversicherer, weiterleiten zu dürfen. 
Es steht Ihnen frei, die datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en) und Schweigepflichtentbindung(en) nicht abzugeben oder jeder-
zeit später mit Wirkung für die Zukunft unter der angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne die 
datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en) und Schweigepflichtentbindung(en) der Abschluss oder die Durchführung des 
Versicherungsvertrags in der Regel nicht möglich sein wird. 

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren Gesundheitsdaten und sonstiger nach § 203 StGB geschützter Daten 
- durch die NÜRNBERGER selbst (unter 1.), 
- im Zusammenhang mit der Abfrage bei Dritten (unter 2. und 5.), 
- bei der Weitergabe an Stellen außerhalb der NÜRNBERGER (unter 3.) und 
- wenn der Vertrag nicht zustande kommt (unter 4.). 
Die Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit diese die Tragweite dieser 
Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen abgeben können. 
  

1. Erhebung, Speicherung und Nutzung der von Ihnen mitgeteilten Gesundheitsdaten durch die NÜRNBERGER 
Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER die von mir in diesem Antrag und künftig mitgeteilten Gesundheitsdaten erhebt, speichert 
und nutzt, soweit dies zur Antragsprüfung sowie zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieses Versicherungsvertrags 
erforderlich ist. 
  

2. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten 
2.1. Abfrage von Gesundheitsdaten bei Dritten zur Risikobeurteilung und zur Prüfung der Leistungspflicht 
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken kann es notwendig sein, Informationen von Stellen abzufragen, die über Ihre 
Gesundheitsdaten verfügen. Außerdem kann es zur Prüfung der Leistungspflicht erforderlich sein, dass die NÜRNBERGER die 
Angaben über Ihre gesundheitlichen Verhältnisse prüfen muss, die Sie zur Begründung von Ansprüchen gemacht haben oder die 
sich aus eingereichten Unterlagen (z. B. Rechnungen, Verordnungen, Gutachten) oder Mitteilungen z. B. eines Arztes oder 
sonstigen Angehörigen eines Heilberufs ergeben. 
Diese Überprüfung erfolgt nur, soweit es erforderlich ist. Die NÜRNBERGER benötigt hierfür Ihre Einwilligung einschließlich einer 
Schweigepflichtentbindung für sich sowie für diese Stellen, falls im Rahmen dieser Abfragen Gesundheitsdaten oder weitere nach 
§ 203 Strafgesetzbuch geschützte Informationen weitergegeben werden müssen. 

 Erklärung zum Vertrag Nr. 
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Sie können diese Erklärungen bereits hier (I) oder später im Einzelfall (II) erteilen. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit ändern. 
Bitte entscheiden Sie sich für eine der beiden nachfolgenden Möglichkeiten: 

Möglichkeit I: 
 Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER – soweit es für die Risikobeurteilung oder für die Leistungsfallprüfung erforderlich ist – 
meine Gesundheitsdaten bei Ärzten, Pflegepersonen sowie bei Bediensteten von Krankenhäusern, sonstigen Krankenanstalten, 
Pflegeheimen, Personenversicherern, gesetzlichen Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Behörden erhebt und für 
diese Zwecke verwendet.  
Ich befreie die genannten Personen und Mitarbeiter der genannten Einrichtungen von ihrer Schweigepflicht, soweit meine 
zulässigerweise gespeicherten Gesundheitsdaten aus Untersuchungen, Beratungen, Behandlungen sowie Versicherungs-
anträgen und -verträgen aus einem Zeitraum von bis zu 10 Jahren vor Antragstellung an die NÜRNBERGER übermittelt 
werden.  
Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass in diesem Zusammenhang – soweit erforderlich – meine Gesundheitsdaten 
durch die NÜRNBERGER an diese Stellen weitergegeben werden und befreie auch insoweit die für die NÜRNBERGER tätigen 
Personen von ihrer Schweigepflicht.  
Ich werde vor jeder Datenerhebung nach den vorstehenden Absätzen unterrichtet, von wem und zu welchem Zweck die 
Daten erhoben werden sollen, und ich werde darauf hingewiesen, dass ich widersprechen und die erforderlichen Unterlagen 
selbst beibringen kann. 

Möglichkeit II: 
 Ich wünsche, dass mich die NÜRNBERGER in jedem Einzelfall informiert, von welchen Personen oder Einrichtungen zu 
welchem Zweck eine Auskunft benötigt wird. Ich werde dann jeweils entscheiden, ob ich  
- in die Erhebung und Verwendung meiner Gesundheitsdaten durch die NÜRNBERGER einwillige, die genannten Personen 

oder Einrichtungen sowie deren Mitarbeiter von ihrer Schweigepflicht entbinde und in die Übermittlung meiner 
Gesundheitsdaten an die NÜRNBERGER einwillige  

- oder die erforderlichen Unterlagen selbst beibringe. 
Mir ist bekannt, dass dies zu einer Verzögerung der Antragbearbeitung oder der Prüfung der Leistungspflicht führen kann. 

Soweit sich die vorstehenden Erklärungen auf meine Angaben bei Antragstellung beziehen, gelten sie für einen Zeitraum von 
5 Jahren nach Vertragsschluss. Ergeben sich nach Vertragsschluss für die NÜRNBERGER konkrete Anhaltspunkte dafür, dass bei 
der Antragstellung vorsätzlich unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung 
beeinflusst wurde, gelten die Erklärungen bis zu 10 Jahre nach Vertragsschluss. 

2.2. Erklärungen für den Fall Ihres Todes 
Zur Prüfung der Leistungspflicht kann es auch nach Ihrem Tod erforderlich sein, gesundheitliche Angaben zu prüfen. Eine Prüfung 
kann auch erforderlich sein, wenn sich bis zu 10 Jahre nach Vertragsschluss für die NÜRNBERGER konkrete Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass bei der Antragstellung unrichtige oder unvollständige Angaben gemacht wurden und damit die Risikobeurteilung 
beeinflusst wurde. Auch dafür bedürfen wir einer Einwilligung und Schweigepflichtentbindung.  

 Für den Fall meines Todes willige ich in die Erhebung meiner Gesundheitsdaten bei Dritten zur Leistungsprüfung bzw. einer 
erforderlichen erneuten Antragsprüfung ein, wie im ersten Ankreuzfeld beschrieben (siehe oben 2.1. – Möglichkeit I). 

  

3. Weitergabe Ihrer Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschützter Daten an Stellen außerhalb der NÜRNBERGER 
Die NÜRNBERGER verpflichtet die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz und 
die Datensicherheit. 

3.1. Datenweitergabe zur medizinischen Begutachtung 
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken und zur Prüfung der Leistungspflicht kann es notwendig sein, medizinische Gutachter 
einzuschalten. Die NÜRNBERGER benötigt Ihre Einwilligung und Schweigepflichtentbindung, wenn in diesem Zusammenhang Ihre 
Gesundheitsdaten und weitere nach § 203 StGB geschützte Daten übermittelt werden. Sie werden über die jeweilige Datenüber-
mittlung unterrichtet. 
Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER meine Gesundheitsdaten an medizinische Gutachter übermittelt, soweit dies im Rahmen der 
Risikoprüfung oder der Prüfung der Leistungspflicht erforderlich ist und meine Gesundheitsdaten dort zweckentsprechend verwendet 
und die Ergebnisse an die NÜRNBERGER zurück übermittelt werden. Im Hinblick auf meine Gesundheitsdaten und weitere nach 
§ 203 StGB geschützte Daten entbinde ich die für die NÜRNBERGER tätigen Personen und die Gutachter von ihrer Schweigepflicht. 
 

 Erklärung zum Vertrag Nr. 
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4. Speicherung und Verwendung Ihrer Gesundheitsdaten wenn der Vertrag nicht zustande kommt  
Kommt der Vertrag mit Ihnen nicht zustande, speichert die NÜRNBERGER Ihre im Rahmen der Risikoprüfung erhobenen Gesund-
heitsdaten für den Fall, dass Sie erneut Versicherungsschutz beantragen. Ihre Daten werden bei der NÜRNBERGER bis zum Ende 
des dritten Kalenderjahres nach dem Jahr der Antragstellung gespeichert. 
Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER meine Gesundheitsdaten – wenn der Vertrag nicht zustande kommt – für einen Zeitraum von 
3 Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres der Antragstellung zu den oben genannten Zwecken speichert und nutzt. 
  

Hinweis: 
Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in andere Schriftstücke 
geschrieben haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Ihre Unterschrift gilt für alle vorstehend abgegebenen Erklärungen, einschließlich der gesondert hervorgehobenen datenschutz-
rechtlichen Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen. Sämtliche Erklärungen sind wichtiger Bestandteil des 
Vertrags. Mit Ihrer Unterschrift machen Sie diese Erklärungen zum Inhalt Ihres Vertrags. 

Es gelten die bei Vertragsabschluss abgegebenen Erklärungen. 

Insbesondere bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie zum Zeitpunkt dieser Erklärung als Arbeitnehmer beim oben 
genannten Vertragspartner beschäftigt sind.  

Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) auf den Folgeseiten. 

      

 

 
Ort, Datum  Unterschrift (Vor- und Zuname) der (haupt)versicherten Person/ 

des Versorgungsanwärters (bei Vorliegen der erforderlichen Einsichtsfähigkeit, 
frühestens ab Vollendung des 16. Lebensjahres) 

 

 Erklärung zum Vertrag Nr. 

      



Gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) X880_201708

Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung für alle hier bean-
tragten Versicherungen und Zusatzversicherungen gilt. 

3. Vertragsänderung 

Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündigen, weil sie 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft 
Vertragsbestandteil. 

Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft rückwirkend Vertrags-
bestandteil. 

Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft erst ab der laufenden 
Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

Die Vertragsänderung kann (auch für bereits eingetretene Versi-
cherungsfälle) zum Ausschluss des Versicherungsschutzes und 
damit der Leistungspflicht führen. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt die Gesellschaft die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann ich den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Vertragsände-
rung fristlos kündigen. 

Auf dieses Recht werde ich in einer gesonderten Mitteilung hinge-
wiesen. 

Wurde die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, verzichtet die Gesell-
schaft bedingungsgemäß auf die Ausübung ihres Rechts auf Ver-
tragsänderung. 

4. Ausübung der Rechte der Gesellschaft 
Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 
oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Gesellschaft von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihr geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Bei der 
Ausübung dieser Rechte sind die Umstände anzugeben, auf die 
sich die Erklärung stützt. Zur Begründung kann die Gesellschaft 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
eben genannte Frist nicht verstrichen ist. 

Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündi-
gung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn sie den nicht 
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannte. 

Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss. Dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist einge-
treten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn ich die Anzeigepflicht 
vorsätzlich oder arglistig verletzt habe. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere Person 
vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des Rücktritts, der 
Kündigung, der Vertragsänderung und der Ausschlussfrist für die 
Ausübung der Rechte der Gesellschaft, die Kenntnis und Arglist 
meines Stellvertreters als auch meine eigene Kenntnis und Arglist 
zu berücksichtigen. 

Ich kann mich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
meinem Stellvertreter noch mir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
zur Last fällt. 

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder 
der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in andere Schriftstücke 
geschrieben haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit.

Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertragserklärung alle mir 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform 
gefragt ist, wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben sind. Sollte ich 
nach meiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, in Text-
form nach gefahrerheblichen Umständen gefragt werden, bin ich 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, dass die Gesellschaft bei 
unzutreffenden oder unvollständigen Angaben unter Umständen je 
nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, ihn anfechten, 
kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für bereits eingetre-
tene Versicherungsfälle) verweigern kann.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragIiche Anzei-
gepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die Gesell-
schaft vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn ich nach-
weise, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat die Gesell-
schaft kein Rücktrittsrecht, wenn sie den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedin-
gungen, geschlossen hätte. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt 
die Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, 
bleibt sie dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn ich nachweise, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

- weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls 

- noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn ich die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt habe. 

Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des Beitrags zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abge-
laufenen Vertragszeit entspricht. Ich habe dann Anspruch auf die 
Auszahlung eines ggf. vorhandenen Rückkaufswerts. 

2. Kündigung 
Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, weil ich die 
vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt habe, kann die Gesellschaft den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen. Der Versiche-
rungsvertrag wandelt sich dann in eine beitragsfreie Versicherung 
um, sofern dies bedingungsgemäß oder gesetzlich vorgesehen ist 
und die dafür vereinbarte Mindestversicherungsleistung erreicht 
wird. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

Wurde die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, verzichtet die Gesell-
schaft bedingungsgemäß auf die Ausübung ihres Kündigungs-
rechts.
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